
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 17/2013 

§/Artikel/Anlage 

Art. 12 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2013 

Text 

TITEL V 

STEUERUNG DES EURO-WÄHRUNGSGEBIETS 

ARTIKEL 12 
 

(1) Die Staats- und Regierungschefs der Vertragsparteien, deren Währung der Euro ist, und der Präsident der 
Europäischen Kommission treten informell zu Tagungen des Euro-Gipfels zusammen. Der Präsident der 
Europäischen Zentralbank wird zur Teilnahme an diesen Tagungen eingeladen. 
 

Der Präsident des Euro-Gipfels wird von den Staats- und Regierungschefs der Vertragsparteien, deren Währung 
der Euro ist, mit einfacher Mehrheit zu dem gleichen Zeitpunkt ernannt, zu dem der Europäische Rat seinen 
Präsidenten wählt; die Amtszeit entspricht der des Präsidenten des Europäischen Rates. 
 

(2) Euro-Gipfel werden bei Bedarf – mindestens jedoch zweimal jährlich – einberufen, damit die 
Vertragsparteien, deren Währung der Euro ist, Fragen im Zusammenhang mit ihrer spezifischen gemeinsamen 
Verantwortung für die einheitliche Währung, weitere die Steuerung des Euro-Währungsgebiets betreffende 
Fragen und die dafür geltenden Vorschriften sowie strategische Orientierungen für die Steuerung der 
Wirtschaftspolitik und größere Konvergenz im Euro-Währungsgebiet erörtern. 
 

(3) Die Staats- und Regierungschefs der Vertragsparteien, deren Währung nicht der Euro ist und die diesen 
Vertrag ratifiziert haben, nehmen an den Beratungen der Tagungen der Euro-Gipfel teil, die für die 
Vertragsparteien die Wettbewerbsfähigkeit, die Änderung der allgemeinen Architektur des Euroraums und der 
grundlegenden Regelungen, die für diesen in Zukunft gelten werden, betreffen, sowie, wenn dies sachgerecht ist 
und mindestens einmal im Jahr, an Beratungen zu bestimmten Fragen der Durchführung dieses Vertrags über 
Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion. 
 

(4) Der Präsident des Euro-Gipfels gewährleistet in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der 
Europäischen Kommission die Vorbereitung und Kontinuität der Tagungen des Euro-Gipfels. Das mit der 
Vorbereitung und Nachbereitung der Tagungen des Euro-Gipfels betraute Gremium ist die Euro-Gruppe, deren 
Präsident zu diesem Zweck zur Teilnahme an diesen Tagungen eingeladen werden kann. 
 

(5) Der Präsident des Europäischen Parlaments kann eingeladen werden, um gehört zu werden. Der Präsident des 
Euro-Gipfels legt dem Europäischen Parlament nach jeder Tagung des Euro-Gipfels einen Bericht vor. 
 

(6) Der Präsident des Euro-Gipfels unterrichtet die anderen Vertragsparteien als die, deren Währung der Euro ist, 
und die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union laufend und eingehend über die Vorbereitungen und 
die Ergebnisse der Tagungen des Euro-Gipfels. 


